
S e i t e  1 | 13 

 

 
         

 
 
 

EINLADUNG 
 ZUR 

1. EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 

Dienstag, 2. Juni 2026, 19.30 Uhr 
 im Heidhaus (Gemeindehaus) 

 

 

Traktanden: 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung  

                               vom 2. Dezember 2025 
                                    - Diskussion und Beschluss 
 

2. Rechnung 2025 
       - Diskussion und Beschluss 
 
 3. Diverses 
 

 
Auflage 
Die Rechnung 2025 und das vollständige Protokoll der letzten 
Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Dezember 2025, liegen an folgenden 
Daten während den ordentlichen Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung 
Wintersingen zur öffentlichen Einsichtnahme auf: 
- Montag, 18.05.2026 und 01.06.2026 
- Mittwoch, 20.05.2026 und 27.05.2026 
 
 
Gemeinderat Nusshof  
 
4453 Nusshof, 11.05.2026 
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Traktandum 0:  Traktandenliste 

 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt der 

Einwohnergemeindeversammlung, die vorliegende 
Traktandenliste zu genehmigen. 

 
Traktandum 1:  Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung  

vom 2. Dezember 2025 
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Das vollständige Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom  
2. Dezember 2025 kann während der Auflagezeiten auf der Gemeindeverwaltung in 
Wintersingen eingesehen werden. 
 
 
 
Antrag: Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, 

das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom  
2. Dezember 2025 zu genehmigen.  
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Traktandum 2:  Rechnung 2025 

a. Laufende Rechnung 2025 

Die Laufende Rechnung der Gemeinde Nusshof schliesst Ende 2025 mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 154'605.49 ab. 

Budget 2025: Ertragsüberschuss von CHF 8'032.00. 

Der Bilanzfehlbetrag per Ende 2024 CHF 56'784.58 wird mit dem Ertragsüberschuss 
abgetragen und der neue Bilanzüberschussbetrag ist CHF 97'820.91. 

 

Folgende Positionen beeinflussen die Rechnung positiv gegenüber dem Budget 

2025: 

 

 Tiefere Kosten Kommissionen und Gemeinderat   +CHF   9’270.00 

 Tiefere Kosten bei der KESB      +CHF   2'620.00 

 Tiefere Kosten bei der Logopädie        +CHF   4'120.00 

 Tiefere Kosten bei der Kreisschule Nusshof-Wintersingen 

(Neuer Schulvertrag, tiefere Lohnkosten)    +CHF 22'660.00 

 Tiefere Kosten bei der Musikschule        +CHF   5'500.00 

 Stabile Kosten im Bereich Gesundheit  

(Alters- und Pflegeheime)      +CHF   2’250.00 

 Keine Beiträge an private Haushalte (EL-Zusatzleistungen) +CHF   8'000.00 

 Tiefere Kosten Friedhof und Bestattungen    +CHF   3'080.00 

 Noch kein Aufwand an Melioration     +CHF   2'600.00 

 Höhere Steuererträge aus dem laufenden Jahr 

Natürliche Personen (Steuererhöhung)    +CHF 71’950.00 

 Höhere Steuererträge aus den Vorjahren natürliche Personen 

(darf nicht budgetiert werden)      +CHF 43'170.00 

 Höherer Beitrag aus dem horizontalen Finanzausgleich (wurden  

von einer Gebergemeinde zu einer Nehmergemeinde)  +CHF 46’980.00 
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Folgende Positionen beeinflussen die Rechnung negativ gegenüber dem Budget 
2025: 

 Mietzins Heidhaus – Minderertrag  

(keine zusätzlichen Vermietungen 2. Büro und Saal)  -CHF   4'200.00 

 Höhere Nettokosten Asylwesen     -CHF 30'350.00 

 Höhere Kosten an den Unterhalt Strassen/Verkehrswege 

Buchmatt + Kleemattweg Belagsarbeiten; Feldweg, 

Deckelersatz, Diverse Arbeiten Strassenunterhalt   -CHF 10'000.00 

 Tiefere Vermögenssteuererträge natürliche Personen  

laufendes Jahr           -CHF 20'190.00 

 Höherer baulicher Unterhalt Schulhaus (Zweckänderung 
von Schule in Wohnraum)         -CHF 13’210.00 

b. Investitionsrechnung 2025 

In der Investitionsrechnung 2025 wurde bei den Ausgaben wieder der 
Investitionsbeitrag an ein Feuerwehrfahrzeug von CHF 5'494.85 (Akontozahlung) 
verbucht.   

c. Abschreibungsbedarf 2025 

Die Gemeinde hat das vorhandene Verwaltungsvermögen entsprechend den 
Abschreibungsrichtlinien von HRM2 abgeschrieben. 

d. Finanzausstattung 2025 

Die Finanzausstattung der Gemeinde Nusshof errechnet sich aus den gesamten 
Steuereinnahmen sowie den Zahlungen aus dem Finanzausgleich. 

 2025       Budget 2025          2024 

Gesamter Steuerertrag 908'748 815'800 814'714 

Finanzausgleich Horizontal, Gebergemeinde  -0  -0 -40'400 

Finanzausgleich Horizontal, Nehmergemeinde     66'986          20’000  0 

Finanzausgleich restl. Beträge, Mehreinnahmen  73'074 74'545 74'550 

Finanzausstattung                                          1’048'808 910'345 848'864 

 
Die Finanzausstattung 2025 hat vor allem beim Steuerertrag per 01.01.2025 durch 
die Steuererhöhung zugenommen.  
Der horizontale Finanzausgleich hat von einer Gebergemeinde zu einer 
Nehmergemeinde gewechselt.  

e. Zinskosten 2025  

Der Aufwand für die Schuldzinsen betragen im Jahr 2025 CHF 16'446.45, dies bei 
einer Fremdverschuldung von CHF 1’250‘000.00 per Ende Jahr. 
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f. Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 

Aufgrund einer Gebührenerhöhung durch den Kanton, waren die Abgaben an den 
Kanton mit CHF 40’306.10 deutlich höher als budgetiert. 
Die Abwasserkasse erzielt einen Aufwandüberschuss von CHF 8'587.30 (Budget: 
Aufwandüberschuss von CHF 2'943.00).  

Die Abwasserkasse verfügt per Ende 2025 über ein Guthaben von CHF 435'591.80. 

g. Spezialfinanzierung Abfall 

Die Abfallkasse erzielt einen Aufwandüberschuss von CHF 278.07. (Vorjahr: 
Mehraufwand von CHF 4'078.99). 

Die Abfallkasse verfügt per Ende 2025 nur noch über ein Guthaben von  
CHF 6'400.75.  

Der Abfallkassenüberschuss hat sich durch die Gebührenerhöhung im 2025 

verkleinert. 

 

 

Antrag: Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, 
die Rechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von  
CHF 154'605.49 zu genehmigen und diesen dem 
Bilanzüberschussbetragskonto gutzuschreiben.  
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